
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG IN DEN STADTNACHRICHTEN AM 07.03.2024 

 

Aufstellung der 3. Änderung des Flächennutzungsplan 2008-2025 im Parallelverfahren 
gemäß § 8 Abs. 3 BauGB zum Bebauungsplan Gewerbegebiet „Schertlenswald-Süd (IX). 

− Beschluss des Entwurfs und der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie Träger öf-
fentlicher Belange 

Der Gemeinderat der Stadt Rutesheim hat am 04.03.2024 in öffentlicher Sitzung den Entwurf 

der 3. Änderung des Flächennutzungsplan 2008-2025 im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 

BauGB zum Bebauungsplan Gewerbegebiet „Schertlenswald-Süd (IX)“ gebilligt und beschlos-

sen, diese nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 

Maßgebend ist der Entwurf der 3. Flächennutzungsplanänderung vom 04.03.2024. 

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem nachfolgend dargestellten Abgrenzungs-

plan des Büro KMB und wird durch folgende Flurstücke begrenzt: 

• im Norden durch die Südgrenze des Flst. 4845 

• im Osten durch die Westgrenze des Flst. 4728 

• im Süden durch die Nordgrenze des Flst. 4911/1 

• im Westen durch die Ostgrenzen der Flst. 4870, 4868, 4868/1, 4867/3 und 4926/2 

 

Die Stadt Rutesheim beabsichtigt für den Bereich der vorliegenden Planänderung die Aufstel-

lung des Bebauungsplanes „Schertlenswald – Süd (IX)“. Da dieser nicht den bestehenden 

Ausweisungen im rechtswirksamen Flächennutzungsplan entspricht, ist dieser im Parallelver-

fahren zu ändern. 



Aufgrund der guten infrastrukturellen Anbindung der Stadt Rutesheim besteht generell ein gro-

ßes Interesse an Gewerbegrundstücken auf deren Gemarkung. Die Stadt Rutesheim plant 

daher die Erweiterung der bestehenden Gewerbeflächen im Osten der Ortslage. Die Aufstel-

lung des vorliegenden Bebauungsplanes dient somit dazu, ein Angebot an dringend benötig-

ten Gewerbeflächen schaffen zu können. 

Die im Norden und Westen an das Plangebiet angrenzenden gewerblichen Flächen sind be-

reits bebaut. Auf den bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen soll eine weitere Gewerbe-

fläche als Erweiterung des Gewerbegebiets „Schertlenswald II“ entstehen. Die Flächen im 

Plangebiet dienen dabei als Erweiterungsflächen für einen bereits vorhandenen Betrieb im 

direkten Anschluss an dessen bestehenden Gewerbestandort. 

Mit dieser Entwicklung soll der Nachfrage nach Flächen für einen gewerblichen Betrieb Rech-

nung getragen werden. Es sollen Gewerbeflächen geschaffen werden, die zur Sicherung und 

Schaffung von hochwertigen Arbeitsplätzen beitragen und die Wirtschaftsstruktur in Rutes-

heim stärken und fortentwickeln. 

Um den aktuellen Anforderungen an Produktions- und Entwicklungsflächen Rechnung tragen 

zu können und so auch zukünftig in Rutesheim produzieren und entwickeln zu können, beab-

sichtigt der bestehende Betrieb, eine notwendige Betriebserweiterung vorzubereiten. 

Das dem Standort direkt angrenzende Grundstück ist die letzte Möglichkeit den Standort der 

Fa. Porsche in Rutesheim direkt zu erweitern. Die Erweiterung wird zwingend als eine zu-

kunftssichernde Grundlage zur Fortführung der Nutzung dieses Standortes benötigt. Mit dieser 

Erweiterung kann das benötigte Wachstum und somit auch der Erhalt des Standortes und die 

damit verbundenen Arbeitsplätze in Rutesheim sichergestellt werden. Mit der Planung kann 

auf die zu-künftigen, sich ständig ändernden Bedarfe an Flächen für die Entwicklung der Pro-

dukte frühzeitig reagiert werden, wodurch der Standort in Rutesheim für zukünftige Anforde-

rungen sicher aufgestellt werden kann und somit der bereits vorhandene Betrieb auch lang-

fristig erhalten werden kann. 

Im Zuge der Betriebserweiterung soll der komplette Standort weiterentwickelt und optimiert. 

Ein mögliches Wachstum des gesamten Standortes beinhaltet eine Konsolidierung aller heu-

tigen ebenerdigen Mitarbeiterparkplätze in einem Parkhaus mit ca. 1.200 Stellplätzen. Danach 

können die freiwerdenden Flächen, welche sich innerhalb des Werkzaunes befinden, mit meh-

reren Gebäuden langfristig entwickelt werden. Aufgrund der betrieblichen Abläufe und der vor-

gesehenen Entwicklung des Standortes, werden neben den innerbetrieblichen Flächen auch 

zusätzliche Erweiterungsflächen benötigt.  

Durch die inneren Flächen am Standort sowie dem Flächenzuwachs vom Bebauungsplan 

„Schertlenswald - Süd (IX)“ ergibt sich eine maximal nutzbare Fläche für die zukünftige Ent-

wicklung des Standorts.  

Hier sollen Nutzungen für Büros (ca. 23.000 m²) und für Werkstätten (ca. 12.000 m²) entste-

hen. Die neuen Flächen schaffen Platz für ca. 900 neue Arbeitsplätze. 

Die Anbindung des Gewerbegebiets soll über die vorhandenen Betriebsflächen an die Alois-

Senefelder-Straße erfolgen. Ein Anschluss an das überörtliche Straßennetz besteht somit di-

rekt über die K 1082. 



Mit der Neuaufstellung des Bebauungsplans kann somit die Grundlage für eine Erweiterung 

und Entwicklung eines bereits vorhandenen Gewerbebetriebes geschaffen werden. Die damit 

verbundene Schaffung von neuen Arbeitsplätzen ist von öffentlichem Interesse und begründet 

die Aufstellung des Bebauungsplans und die damit verbundene Flächennutzungsplanände-

rung. 

Der Entwurf der 3. Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom 04.03.2024 wird in der 

Zeit vom 

15.03.2024 bis einschließlich 15.04.2024 

während der üblichen Dienststunden im Baurechtsamt Leonberger Str. 15, 71277 Rutesheim, 

Zimmer 301 öffentlich ausgelegt.  

Die Unterlagen können auch auf der Homepage der Stadt Rutesheim unter > Rathaus und 

Gemeinderat – Bauen und Wohnen – Flächennutzungsplan  (https://www.rutes-

heim.de/start/wirtschaft+_+bauen/flaechennutzungsplan.html ) < abgerufen werden. 

Gemäß der Abschichtungsregelung in § 2 Abs. 4 BauGB sollen Doppelprüfungen auf verschie-

denen Planungsebenen vermieden werden. Der Belange des Umweltschutzes wurden gemäß 

§ 1 Absatz 6 Nummer 7 und § 1a innerhalb des Bebauungsplanverfahrens „Schertlenswald - 

Süd (IX)“ durch eine Umweltprüfung berücksichtig. 

Hierfür liegen folgende Arten umweltbezogener Informationen zur Verfügung: 

• Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c, inklusive Umweltprüfung mit 

integriertem Grünordnungsplan mit Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung: 

- Bewertung der Schutzgüter Mensch, Flora/Fauna, Boden, Wasser, Klima, Land-

schaftsbild, Kultur- und Sachgüter 

- Grünordnerischem Konzept 

- Konfliktanalyse der Umweltauswirkungen 

- Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung nach § 14 BNatSchG 

- Maßnahmenkonzept 

- Grünordnerischen Festsetzungen 

- Bestands- und Konfliktplan sowie einem Maßnahmenplan zum Plangebiet 

 

• Übersichtsbegehung Artenschutz und Habitatpotenzialanalyse, Werkgruppe Gruen 

(März 2021) 

- Habitatpotenzialanalyse Vögel, Reptilien, Amphibien, Holzbewohnende Käferwar-

ten und Falterarten, Säugetiere, weitere Arten 

 

• Tierökologisches Gutachten, Werkgruppe Gruen (Dezember 2021) 

- Erfassungsergebnisse 

 

• Grünlandbewertung, Werkgruppe Gruen (Dezember 2021) 

- Kartierungsergebnisse 

 

• Erfassung der Höhlenbäume, Werkgruppe Gruen (Februar 2021) 

 

• Artenschutzrechtliche Maßnahmen, Werkgruppe Gruen (Mai 2023) 



- Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen und zur Sicherung der kon-

tinuierlichen ökologischen Funktionalität 

 

• Schalltechnische Untersuchung, Ingenieurbüro für Technischen Umweltschutz Dr.-Ing. 

Frank Dröscher (August 2022) 

- Schallemissionen 

- Schallimmissionen 

- Vorschlag von Hinweisen zum Schallschutz im Bebauungsplan  

 

• Untersuchung zu den Geruchsemissionen und -immissionen, Ingenieurbüro für Tech-

nischen Umweltschutz Dr.-Ing. Frank Dröscher (November 2021) 

- Geruchsemissionen 

- Meteorologische Daten 

- Strömungs- und Ausbreitungssimulation 

- Geruchsimmissionen 

 

• Geotechnischer Bericht, Henke und Partner GmbH (Oktober 2021) 

- Geologische und Bodenkundliche Situation 

- Geländeerkundung 

- Versickerungsversuche 

 

• Umweltbezogene Stellungnahmen aus der Beteiligung: 

- Regierungspräsidium Stuttgart: Raumordnung, Denkmalpflege 

- Regierungspräsidium Freiburg: Geotechnik, Boden, Mineralische Rohstoffe, 

Grundwasser, Bergbau, Geotopschutz 

- Verband Region Stuttgart 

- Landratsamt Böblingen: Naturschutz, Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Abwas-

ser-/Niederschlagswasserbeseitigung, Bodenschutz, Altlasten, Grundwasser-

schutz, oberirdische Gewässer 

- Landesforstverwaltung 

- Stadtverwaltung Leonberg: Landwirtschaft, Entwässerung 

- NABU Gruppe Leonberg e.V.  

Die Öffentlichkeit kann sich in diesem Zeitraum über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie 

die wesentlichen Auswirkungen der Planung informieren. 

Innerhalb der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich, mündlich zur Niederschrift 

bei der Stadt Rutesheim, Leonberger Str. 15, Zimmer 301 oder elektronisch unter der E-Mail-

Adresse m.staehle@rutesheim.de abgegeben werden. Da das Ergebnis der Behandlung der 

Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig.  

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-

schlussfassung über die Flächennutzungsplanänderung unberücksichtigt bleiben können.  

 

Rutesheim, den 07.03.2024 

Susanne Widmaier 

Bürgermeisterin 


